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Gesetzentwurf: Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Ver-
sorgungswerk der Rechtsanwälte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Thüringer Anwaltsverband darf sich zunächst für seine Beteiligung an diesem Gesetzgebungs-

verfahren innerhalb angemessener Frist bedanken. 

Zum Gesetzentwurf: 

Die Änderung des Thüringer Gesetzes über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte wird hier 

grundsätzlich begrüßt. 

1. Die vorgesehenen Änderungen des § 2, des § 3 und des § 17 erscheinen aus den bereits in der 

Begründung zum Regierungsentwurf ausgeführten Gründen sinnvoll und notwendig. Sie 

werden diesseits umfänglich befürwortet 
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2. Der neu einzufügende § 13 a) sollte nach diesseitigem Dafürhalten um folgenden Satz 3 er-

gänzt werden: 

„Die öffentliche Stelle hat in ihrem Ersuchen zu bestätigen, dass die gesetzlichen Vorausset-

zungen des Auskunftsersuchens vorliegen." 

Dies zwingt die um Auskunft ersuchende Stelle ihre Berechtigung vor Stellung des Aus-

kunftsersuchens selbst zu prüfen, was der Gefahr der Stellung (einer Vielzahl) unberechtigter 

Ersuchen entgegenwirkt und somit den Prüfungsaufwand für das nur mit begrenzten perso-

nellen Ressourcen versehene Versorgungswerk verringert. 

Im Übrigen wird die vorgesehene Änderung umfänglich befürwortet. 

3. Ergänzend sollte für die Mitglieder der Organe und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

des Versorgungswerkes eine Verschwiegenheitspflicht landesgesetzlich neu statuiert werden. 

Vor dem Hintergrund der Speicherung und Bearbeitung einer Vielzahl sensibelster persönli-

cher Daten der (Zwangs-)Mitglieder des Versorgungswerks halten wir eine der Regelung für 

die Rechtsanwaltskammern  gem.  § 76 BRAO entsprechende gesetzliche Verpflichtung in Be-

zug auf das Versorgungswerk für dringend notwendig. 

Für Rückfragen steht der Unterzeichner Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender 

Haberbosch
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